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DGS Solar(fach)berater Photovoltaik 

Hinweise zur online-Prüfung 

 

 Die Prüfung zum „DGS Solar(fach)berater Photovoltaik“ erfolgt in elektronischer Form 

browserbasiert auf Ihrem mobilen Endgerät. Wir nutzen eine moodle Prüfungsplattform. 

Bringen Sie bitte einen internetfähigen Laptop mit! 

 Die Prüfungszeit beträgt 2,5 Stunden. 

 Die schriftliche Prüfung besteht aus verschiedenen Fragetypen (z.B. Multiple Choice, 

Lückentexten, etc.) 

 Die Prüfung gliedert sich in die drei Teilbereiche „Technische Grundlagen“, „Komponenten 

und Anlagentechnik, sowie „Wirtschaftlichkeit“. 

 Punkteverteilung 

Teil 1 - Technische Grundlagen, maximal 42 Punkten 

Teil 2 - Komponenten und Anlagentechnik, maximal 72 Punkte 

Teil 3 - Wirtschaftlichkeit, maximal 49 Punkte 

Gesamt: 163 Punkte 

 Zum Solarberater muss in der gesamten Prüfung mindestens 50 % und in jedem der drei 

Teilgebiete mindestens 30 % der Punkte erreicht werden. 

 Zum Solarfachberater muss in der gesamten Prüfung mindestens 70 % und in jedem der drei 

Teilgebiete mindestens 50 % der Punkte erreicht werden, zusätzlich muss ein hinreichender 

Nachweis zur Vorbildung vorgelegt werden. 

 Zugelassene Hilfsmittel 

Nichtprogrammierbare Taschenrechner sind zugelassen. 

Das zum Kurs verteilte Skript (Vortragsfolien) ist als Hilfsmittel zugelassen. 

 Nicht zugelassene Hilfsmittel: 

Die Prüfung ist eigenständig ohne Zuarbeit von Dritten zu erbringen. Die Nutzung von 

Hilfsmitteln ist untersagt, die nicht als zulässige Hilfsmittel oben genannt sind. Im 

Besonderen gilt: Die Nutzung des Internets ist untersagt, mit Ausnahme der moodle-

Plattform zu dieser Prüfung. Die Nutzung von Apps und Programmen auf mobilen 

Endgeräten ist untersagt, mit Ausnahme von Programmen, die dem Zweck dienen, die 

zugelassenen Vortragsfolien des Kurses zu lesen.  

 Die Nichtbeachtung der Hinweise zu den Hilfsmitteln führt zum Prüfungsausschluss. 

 


